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Informationen zum Umgang mit dem Corona-Virus – SARS-CoV-2 
 
 
Sehr geehrte Frau Doktorin, sehr geehrter Herr Doktor,  
 
aufgrund der aktuellen Situation und Gefahr der Verbreitung des 
Corona-Virus haben die Ärztekammer für OÖ und die 
Österreichische Gesundheitskasse die neue Position 3 co 
geschaffen, die Ihnen eine Abgeltung für den erhöhten Aufwand bei 
der häuslich durchgeführten Testung auf SARS-CoV-2 ermöglicht. 
Ab sofort sind Sie berechtigt, die Pos. 3 co als Zuschlag zur Visite 
abzurechnen: 
 
Pos. 3 co  Zuschlag zur Visite bei Testung auf SARS-CoV-2 mittels  € 100,- 

Nasen-Rachenabstrich bei vom Roten Kreuz organisierten Visiten 
 
Weiters gilt: 
a) Die gleichzeitige Verrechnung der Position 7 und 7p ist ausgeschlossen. 
b) Auch pauschalierte Ärzte (PVE, HÄND-Pauschale) können diese Position zusätzlich 

abrechnen. Hierzu ist die Position in der Dokumentation einzutragen. 
c) Mit diesem Zuschlag wird der erhöhte Zeitaufwand für die häuslich durchgeführte 

Testung inklusive der in diesem Zusammenhang durchzuführenden administrativen 
Tätigkeiten (zB Meldungen, Formulare) abgegolten. 

 
Bereits durchgeführte Testungen können Sie mittels der Pos. 3 co nachverrechnen. 
 
Die durch diese Position zusätzlich anfallenden Kosten werden aus dem Topf für 
patientenfreundliche, effizienzsteigernde und qualitätssichernde Maßnahmen übernommen. 
 
Informationen/Links: 
Beachten Sie bitte die aktuellen Informationen zum Umgang mit dem Virus, dem Verhalten bei 
Verdachtsfällen etc. zB auf folgenden Homepages: 
 
Ministerium :  Sozialministerium/Themen/Gesundheit/ÜbertragbareKrankheiten/Corona  
Ärztekammer:  AEKOOE/Startseite 
Land OÖ:   Land-OÖ/Corona 
Rotes Kreuz: RK/Coronavirus-sind-wir-bereit/Risiken-minimieren 
AGES:  AGES/Themen/Krankheitserreger/Corona  
 
Grundsätzlich gelten alle Schutzmaßnahmen, die bei der saisonalen Grippe empfohlen sind, 
auch für SARS-CoV-2. 
 
 

https://www.sozialministerium.at/Themen/Gesundheit/Uebertragbare-Krankheiten/Infektionskrankheiten-A-Z/Neuartiges-Coronavirus.html
https://www.aekooe.at/
https://www.land-oberoesterreich.gv.at/230020.htm
https://www.roteskreuz.at/site/coronavirus-sind-wir-bereit/risiken-minimieren/
https://www.ages.at/themen/krankheitserreger/coronavirus/


    

Ihre Ansprechpartner: 
 
Ärztekammer für OÖ: 
Mag. Seyfullah Cakir, cakir@aekooe.at, Tel. 0732 778371 – 300  
Mag. Barbara Hauer, LL.M., MBA, hauer@aekooe.at, Tel. 0732 778371 – 300  
Mag. Tanja Müller-Poulakos, mueller-poulakos@aekooe.at, Tel. 0732 778371 – 300  
 
Österreichische Gesundheitskasse, Regionalbereich OÖ: 
Zur Abrechnung: 
Manfred Reiter, manfred.reiter@oegk.at, Tel. 05 0766 – 14 104831 
 
Weitere Anliegen: 
Marion Fischer, marion.fischer@oegk.at, Tel. 05 0766 – 14 104813 
 
 
Freundliche Grüße 
 
Österreichische Gesundheitskasse 
 
 
 
 
 
Mag. Franz Kiesl, MPM 
Fachbereichsleiter Versorgungsmanagement I 
 
 
Ärztekammer für Oberösterreich 
 
 
 
 
 
 
OMR Dr. Thomas Fiedler     Dr. Peter Niedermoser 
Kurienobmann niedergelassene Ärzte   Präsident 
 
 
 

 
 

OMR Dr. Wolfgang Ziegler 
Kurienobmann-Stv. niedergelassene Ärzte 
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